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öffentliche Bekanntmachung der LandeshauptstadtWiesbaden

veröffentlichunn im eautand§artfiä,il3:t 
f B:",3Suptstadt 

wiesbaden semäß

Die LandeshauptstadtWiesbaden beabsichtigt, im Baulandkataster del Landeshaupt-
stadt Wiesbaden die Ortsbezirke Nordenstadt, Delkenheim, Schierstein, Amöneburg,

Kastel und Kostheim im lnternet zu veröltentlichen.
Ein wichtiger Grundsatz der im Bauqesetzbuch verankerten nachhaltigen Stadtentwicklung ist
es, mit Giund und Boden sparsam rimzugehen und dabei die Möglich-keiten der lnnenent,;ick-
lung zu nutzen. Um diese Ziele umzusetzen, hat die Landeshauptstadt Wiesbaden ein Bau-
landkataster im lnternet veröffentlicht. Die Ortsbezirke Mitte, Nordost, Südost, Rheingauviertel/
Hollerborn, Klarenthal, Westend/Bleichstraße, Biebrich, Rambach, Heßloch, Kloppenheim,
lgstadt, Frauenstein und Breckenheim sind bereits in den Jahren 2008 und 2013 im lnternet
unter M.wiesbaden.de/baulandkataster veröffentlicht worden. Nun sollen die oben bezeich-
neten weiteren Ortsbezirke folgen.
lm Baulandkataster sind unbebalrte Grundstücke und untergenutzte oder geringlügig bebaute
Grundstücke. die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes beziehunqsweise innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortstäile bebaubar ersch-eihen. erfasst. Dabäi sind sowohl
Grundstücke für eine mögliche Wohnbebauung als auch solche, Iür die eine gemischte oder
gewerbliche Nutzung denkbar sind, enthalten. Sie werden in Karten erfasst und in Daten-
blättern mit Angaben zu Flur, Flußtücksnummer, Straßennamen, Grundstücksgröße und
Planungsrecht dargestellt. Des Weiteren sind Luftbilder beigefügt. Die Zusammenstellung der
Grundstücke soll Bauwilligen, Architekten und Maklern als lnformation dienen.
Widerspruchsrecht:
Gemäß § 200 Absatz 3 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben Grundstückseigentümer das
Becht, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Verötfentlichungsabsicht der Aufnahme
ihres Grundstücks in das Baulandkataster zu widersprechen. Ein eventueller Widerspruch kann
gerichtet-werden an den Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadtplanungsamt,
Gustav-Stresemann-Bing 15, 65189 Wiesbaden.
Bei Widersprüchen, die nabh Ablauf der oben genannten Frist eingehen, können die reröffentli-
chten Daten nur nachlräglich g€löscht werden.
Für Fragen steht dai §ia"dtra'nu;gaämi unlär teteton OOt t-gt6474 und E-Maii siadtehtiviak-
luno@wiesbaden.de zur Värf üounä.
WlE6äder denld. oezembei zoi+

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden
Sigrid Möricke

Stadträtin

wwwiesbaden.de
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Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Wiesbaden
Veröffentlichung im  Baulandkataster der Landeshauptstadt Wiesbaden gemäß

$ 203 Absatz 3 BauGB
DieL  desh  Wiesbaden beabs i ch t i g t , im der L hauf

stadt Wiesbaden die Ortsbezirke Nord  dt, De l  im, Sch i  i n ,  Amöneburg,
Kastel und Kostheimim  Internet zu veröffentlichen.

Ein wichtiger Grundsatz derim Baugesetzbuch verankerten nachhaltigen Stadtentwicklung ist
es, mit Grund und Boden sparsam umzugehen und dabei die Möglichkeiten der Innenentwick-lung‘zu nutzen. Um diese Ziele umzusetzen, hat die Landeshauptstadt Wiesbaden ein Bau-
‚landkatasterim Internet veröffentlicht. Die Ortsbezirke Mitte, Nordost, Südost, Rheingauviertel/
Hollerborn, Klarenthal, Westend/Bleichstraße, Biebrich, Rambach, Heßloch, Kloppenheim; - .
Igstadt, Frauenstein und Breckenheim sind bereitsin  den Jahren 2008 und 2013im Internet
unter www.wiesbaden.de/baulandkataster veröffentlicht worden. Nun sollen die oben bezeich-
neten weiteren Ortsbezirke folgen.
Im Baulandkataster sind unbebaüte Grundstücke und untergenutzte oder geringfügig bebaute
Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanesbeziehungsweise innerhalb
de rim Zusammenhang bebauten Ortsteile bebaubar erscheinen, erfasst. Dabei sind sowohl
Grundstücke für eine mögliche Wohnbebauung als auch solche, für die eine gemischte oder
gewerbliche Nutzung denkbar sind, enthalten. Sie werdenin  Karten erfasst und in Daten-
blättern mit Angaben zu Flur, Flurstücksnummer, Straßennamen, Grundstücksgröße und
Planungsrecht dargestellt. Des Weiteren sind Luftbilder beigefügt. Die Zusammenstellung der
Grundstücke soll Bauwilligen, Architekten und Maklern als Information dienen.
Widerspruchsrecht:
Gemäß $ 200 Absatz. 3 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben Grundstückseigentümer das
Recht, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Veröffentlichungsabsicht der Aufnahme
ihres Grundstücks ii n  das Baulandkataster zuEND Snar Ein eventueller Widerspruch kann
gerichtet werden an denN der 1 St:
Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden.
Bei Widersprüchen; die nach Ablauf der oben genannten Frist eingehen, können die veröffentli-
chten. Daten nur nachträglich gelöscht werden, Ad

Für Fragen steht das Stadtplanungsamt unter Telefon Vet 316474 ünd E-Mail stactentWick-
lung@wiesbaden.de zur Verfügung. 78

Wiesbaden, den 10. Dezember 2014'
Der Magistratder Landeshauptstadt Wiesbaden

Sigrid Möricke '
Stadträtin .

’ www.wiesbaden.de


